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der Kiiste -half er ab durch eine grossartige Anlage bei der Stadt Stratonsturm,
die hinter derje_pigen des Pirdus nicht zuriickhleib_en sollte und drei Provinzen
zugute kam. Uber zwolf Jahre dauerte: die Arbeit an dem kolossalen Unter-

nehmen.
(Schluss folgt.)

Schweizerisches Jahrbuch fiir Jugendfiirsorge.
Von B. Biinzli, St. Gallen.
(Schluss.)

Gesetze und Verbote diirfen aber auch” hier nicht iiberschitzt werden. Die
Negation allein hat noch nie einer Unsitte,” einemm Laster ein Ende bereitet. Es
sollte deshalb erste Aufgabe der Schulbehorden, gemeinniitziger Kreise und
staatlicher und privater Kérperschaften sein, der genialen Erfindung des lebenden
Lichtbildes bessere und tiefere Werte zu verleihen und aus ihr durch Ver-
anschaulichung naturgeschichtlicher Werdeprozesse, historische Ereignisse usw.
aus Volkserziehungs- und Jugendbildungsmittel im besten Sinne des Wortes zu
gestalten. :

Uber das Kapitel Kinder- und Frauenarbeit sei hier erwihnt, dass weib-
liche Personen immer h#ufiger zu Fabrikarbeiten herangezogen werden und sie
sehr oft gleich schwere Arbeiten verrichten wie die Minner. MIt Vorliebe hebt
man den hoben Lohn hervor, den diese Frauen bezichen; tatsichlich ist er aber
doch kleiner als derjenige der Minner. Das Gesetz schrinkt wohl die Arbeits-
zeit der Frauen durch das Verbot der Nacht- und Sonntagsarbeit etwas ein;
in der Praxis haben sie aber nicht selten lingere Zeit als die M#nner im gleichen
Geschift. Unbewilligte Frauenarbeit kommt auch noch dann und wann vor. —
Wiederholt ist es auch vorgekommen, dass Kinder vor dem zuriickgelegten
14. Altersjahr in den Fabriken beschiftigt wurden und sich das eidgendssische
Fabrikinspektorat gendétigt sah, einzuschreiten. Viele bediirftige Eltern sehen im
Fabrikgesetz nur eine Fessel, die der Staat ihrer Willkiir auflegt und sie iiber-
treten das Gesetz unter dem Zwang der Notlage, Die Kinder- und Frauenarbeit
in Fabriken und in der Hausindustrie hingt hauptsichlich vom Steigen und
Sinken * der Minnerlshne ab. In Gegenden mit hoher Belohnung ist nach-
gewiesenermassen die Kinder- und Frauenarbeit ganz unbedeutend. Da taucht
eben wiederum die allumfassende soziale Frage im Hintergrund auf; ist doch
das soziale Elend zum grossen Teile der sumpfige Nidhrboden, aus dem das
erschreckende Kinder- und Frauenelend jih und iippig aufschiesst. Auf einen
dauernden Erfolg der Frauen- und Jugendfiirsorge ist darum nur dann zu rechnen,
wenn durch Hebung des sozialen und wirtschaftlichen Wohles der Arbeiterklassen
dieser immer grisser werdenden Bevilkerungsschicht die Familie in ihrem ganzen,
sittlichen Kulturwert erhalten bleibt.

Einen Vorstoss zum Schutze schulpflichtiger Kinder beim Kegelstellen machte
der Kanton Bern. Der Regierungsrat erliess am 14. Mai 1912 eine Verordnung,
welche die Verwendung schulpflichtiger Kinder beim Kegelstellen in oder bei
Wirtschaften bedeutend einschriankt und deshalb im Sommer nach 7 -Uhr und
im Winter nach 6 Uhr abends verbietet. Die Unsitte des Kegelstellens durch
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schulpflichtige Kinder besteht in allen Kantonem, und da sie ihre verderbliche
Wirkung aueh auf die Schule ausdehnt, wire es sehr wiinschenswert, wenn
die Verordnung des bernischen Reo*lerunvsrates auch andernorts Nachahmung
finde,

Der zweite Teil des Jahrbuches befasst sich in eingehender Weise wit
der privaten Jugendfirsorge in der Schweiz. Neue Zweige privater Jugendfiir-
sorge sind die am 24. September 1912 von der Schweizerischen Gemeinniitzigen
Gesellschaft errichtete Stiftung ,Fir die Jugend* und das Rousseau-Institut in
Genf. Letzleres ist eine Zentrale fiir Kinderfiirsorge, die in systematischer Weise
die Bedingungen der korperlichen und geistigen Entwicklung das Kindes erfoscht
und als Informations- (Auskunftsstelle) und Propagandamittel dient. Die Auf-
merksamkeit weiterer Kreise wird dadurch auf die humanitiren und sozialen
Bestrebunden und Schépfungen gelenkt. Die Stiftung ,Fiir die Jugend“ will
durch Verkauf von Marken und_ Karten zur Welhnachtszelt dem praktischen
Kinderschutze dienen und den’ ‘Ubeln vorbeugen helfen, welche die Kinder und
spidtere Generationen schiadigen. Der Ertrag ist das erste Jahr der Tuberkulose-
bekimpfung zugekommen. '

Die Berichie der verschiedenen Sektionen der Schweizerischen Vereimigung
fiir Kinder- und Frauenschutz und anderer Jugendschutzkommissionen liefern uns
einen wertvollen Einblick in die Organisation und segensreiche Titigkeit dieser
Vereine. Der kantonal-bernische Verein hat die ausgebreitetste Organisation;
simtliche Sektionen zidhlen iiber 1000 Mitglieder. Alle Vereine arbeiten unent-
wegt und freudig trotz mannigfacher Hemmnisse — es seien hier nur die
ungeniigenden gesetzlichen Bestimmungen zur Wegnahme veon Trinkern aus der
Familie erwihnt — fiir die mlssha,ndelten, Vernachlasswten, iiberanstrengten und.
verwahrlosten Kinder und Frauen umseres Landes. Die Berichte erzﬁ,hlen uns
von einer Unsumme von menschlicher Not, Elend, Kummer und Verzweiflung,
aber auch von menschlicher Brutalitit und sittlicher Verkommenheit, wie man
sie in unserer humanen Zeit - im Jabrhundert des Kindes — nicht mehr fiir
mdoglich halten sollte. Die Ursachen dieser traurigen Erscheinungen sind bekannt.
Trunksucht, Arbeitsscheu, leichtsinnige Eheschliessungen und das damit ver-
bundene Fehlen jedes Pflicht- und Verantwortlichkeitsgefiihles der Familie gegen-
iiber, die ungeniigende, hauswirtschaftliche Ausbildung der Hausfrau, die Erwerbs-
titigkeit derselben in der Fabrik und in der Heimarbeit; aber ebensosehr die
soziale Not, das Gespenst der Arbeitslosigkeit und das Wohnungselend. Als
Hauptursache wird jedoch in allen Berichten der Alkoholismus genannt. 70, 80,
ja im kantonal-bernischen Verein bis 90 °/y aller Kinder- und Frauenschutzfille
-sind auf den Alkoholismus der Eltern, insbesondere auf den Vater, zuriick-
zufithren. Dass die Trunksucht die schlimmste Volksseuche unserer Zeit ist, ist
allerdings. schon vor dem Bestehen der Kinder- und Frauenschutzvereine aus
Abstinentenkreisen in wissenschaftlicher und praktischer Form zur Geniige be-
wiesen worden. Aber sehr oft wurden diese Nachweise mit spdttischem, ungliu-
bigem Licheln ,Ubertreibung, Fanatismus“ ohne jegliches Verantwortlichkeits-
gefiihl dem Nichsten gegeniiber abgewiesen. Wenn nun aber aus vielfach nicht
abstinenten Kinder- und Frauenschutzkreisen aus reicher, trauriger Erfahrung
heraus mit unwiderlegbarer Logik derselbe Schluss gezogen und erhirtet wird,
dass materielle Not, sittlicher Zerfall, Misshandlung von Frauen und Kindern,
Geistesschwachheit und Epilepsie derselben die unabwendbaren Folgen der Trunk-
sucht sind, wird wohl das ungliubige Licheln der ernsten Erkenntnis weichen,
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alle Mittel aufzuwenden, im -Interesse der Jugend, der Familie und des Staates
den Alkoholismus in seinen Ursachen und Folgen nach Kriften zu bekidmpfen.

Das Jahrbuch fir Jugendfirsorge 1912, zu beziehen zu Fr. 2 bei der
Buchdruckerei Ziircher & Furrer, Ziirich I, ist nicht nur ein wertvoller Fiihrer
und Ratgeber fiir alle in der Jugendfiirsorge Betdtigten, sondern auch fiir jeden
ausserhalb der direkten Fiirsorgearbeit Stehenden von allgemeinem Interesse und
Werte. Moge es ihm gelingen, viele neue Freunde fiir die schweizerische Jugend-
fiirsorge zu werben; auch auf diesem Gebiete macht nur Einigkeit stark und
gibt die ‘Befihigung, unsere schweizerische Jugend vor Misshandlung, Verwahr-
losung und dem Verderben zu retten und sie zu tiichtigen Gliedern unseres
Vaterlandes heranzuziehen. ‘

Schweizer. Lehrerinnenverein.

Sitzung des Zentralvorstandes, Samstag ‘den 3. Januar 1914, nachmittags
5/4 Uhr, und Sonntag den 4. Januar 1914, vorm. 10 Uhr, im Lehrerinnenheim.

Protokoll- Auszug.

Anwesend : Frl. Dr. Graf, Frl. Hollenwegel Frl. Himmerli, Frl. L. Miller,
Frl. Steck, Frl. Keller, Frl. Sabli. )

Entschuldlwt abwesend : Frl. Wohnlich, Frl. Meyer.

Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.

1. Delegiertenversammlung. Frl. Dr. Graf verliest die Namen der Abgeordneten
der Sektionen an der Delegiertenversammlung.- Thre“Zahl ist durch eine dreizehnte
Bernerin (die Mitgliederzahl der Berner Sektionen hat sich seit der letzten
Sitzung auf 519 vermehrt) auf 25 angewachsen.

Bern: 1. Frl. G. Ziiricher, Bern; 2. Frl. Kohler, Murzelen; 3. Friulien
Ziegler, Bern; 4. ¥rl. Rohner, Bern; 5. Frl. Mann, Bern; 6. Frau Krenger,
Langenthal; 7. Frl. Moser, Trub; 8. Frl. Salvisberg, Zum Holz (Schwarzenburg);
9. Frl. Grieb, Burgdorf; "10. Frl. Débeli, Burgdorf; .11. Frl. Schindler, Biel;
12. Frl. Teuscher, Thun; 13. Frl. Leibundgut, Interlaken. — Ersatzmitglieder
fir Bern und Umgebung: Frl. Walter, Bern; Frl. Christen, Bern.

Baselstadt: 1. Frl. A. Hemann, Basel; 2. Frl. J. Kuhl, Basel; 3. Friulein
M. Beck, Riehen. '

Baselland 1. Frl. H. Marti, Liestal.

Ziirich: 1. Frl. A. Gassmann, Ziirich ; 2. Frl. J. Gorrwitz, Zunch 3. Fri.
El. Pfenninger, Ziirich. — Ersatzmltrrlleder 1. Frl. L. Gubler, Ziirich; 2. Frl.
B. Motz, Altstetten; 3. Frl. Sel. Grob, Ziirich.

St. Gallen: 1. Frl. Zehnder, St. Gallen; 2. Frl. Roth, St. Gallen.

Aargaw: 1. Frl. Blattner, Aarau; 2. Frl. Zellweger, Aarau. — Krsatz-
mitglieder: 1. Frl. F. Haberstich, Aarau; 2. Frl. Zumsteg, Wettingen.

Thurgau hat seine Delegierte nicht angemeldet. Diejenigen Sektionen, die
keine Ersatzmitglieder gewihlt haben, werden ersucht, solche anzugeben.

Nun werden die Antrige der Sektionen zur Statutenrevision besprochen.
Die Sektion Ziirich hat bis jetzt keinen Antrag eingereicht. Sie wird, wie aus
einem fiir die ,Lehrerinnen-Zeitung® bestimmten Manuskript zu entnehmen ist,
beantragen, die Art. 12 und 13 des Statutenentwurfes (Delegierten- und General-



	Schweizerisches Jahrbuch für Jugendfürsorge : (Schluss)

